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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-42/2026 

Federführendes Amt 
Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Sachbearbeiter Dirk Beckmann 
 Datum 25.03.2026 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung 21.04.2026 beschließend 

 
Betreff: 
Wahl der 
a) Schriftführerin bzw. des Schriftführers 
b) der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Gem. § 61 Abs. 1 HGO ist über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Gemeindevertre-
tung eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, wer in der Sitzung 
anwesend war, welche Gegenstände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche 
Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. 
Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift 
festgehalten wird. Zur Schriftführerin oder zum Schriftführer können gem. § 61 Abs. 2 HGO Gemein-
devertreterinnen bzw. Gemeindevertreter, Gemeindebedienstete – und zwar auch solche, die ihren 
Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben – sowie Bürgerinnen und Bürger gewählt werden. 
 
In der abgelaufenen Legislaturperiode übte Hauptamtsleiter Dirk Beckmann die Funktion des Schrift-
führers aus. Zum Vertreter wurden Bernd Weber und Margit Scherf gewählt. 
 
Der Schriftführer ist nach Stimmenmehrheit (§ 55 Abs. 5 HGO) zu wählen. Wenn niemand wider-
spricht, stimmt die Gemeindevertretung durch Zuruf oder Handaufheben ab, andernfalls wählt sie 
schriftlich und geheim (§ 55 Abs. 3 HGO). 
Die Stellvertreter werden in einem Wahlgang nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 
In der Regel einigt sich die Gemeindevertretung auf einen einheitlichen Wahlvorschlag, so dass ein 
einstimmiger Beschluss über dessen Annahme genügt (§ 55 Abs. 2 HGO). Dabei sind Stimmenthal-
tungen unerheblich. 
 
Schriftführer bekleiden eine ehrenamtliche Tätigkeit nach § 21 Abs. 1 HGO. 
 
Herr Dirk Beckmann hat sich bereiterklärt, das Amt des Schriftführers zu übernehmen. 
 
Herr Bernd Weber sowie Frau Margit Scherf erklären sich bereit, das Amt der stellvertretenden 
Schriftführer zu übernehmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Beschlussvorschlag: 
a) Herr Dirk Beckmann wird zum Schriftführer gewählt. 
 
 

b) Herr Bernd Weber und Frau Margit Scherf werden zu stellvertretenden Schriftführern gewählt.  
 

 
 
 
 
 
 




